
Der Vorsitzende
der Gemeindevertretung Heidenrod

Reiner Holzhausen ¯ Hunsrückstra6e 20 ¯ 65321 Heidenrod-Langschied

An

a) die Gemeindevertreter
b) den Gemeindevorstand

der Gemeinde Heiden rod

24. Juni 2021. XII 04/2021
(RH/Ka)

EINLA DUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur offentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Heidenrod lade
ich Sie fristgerecht nach § 9 Abs. 4 der Geschaftsordnung der Gemeindevertretung
und der AusschUsse der Gemeinde Heidenrod für

Freitag, den 16. Juli 2021, 20:00 Uhr,
in die "Bornbachhalle" nach Heidenrod-Laufenselden

em.

Die Tagesordnung ist umseitig bzw. angefUgt.

Mit fredlicher-rURen

einer l-jo/zhausen)
orsitzen1er

Es ge/ten weiterhin die Hygienevorschriften/-mal3nahmen und Empfehlungen.
Wir bitten Sie, vor, wAhrend und nach der Sitzung eine FFP-2-Schutzmaske oder me-

dizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen.



TA GESORDNUNG

zur 04. öffentlichen Sitzung
der Gemeindevertretung der Gemeinde Heidenrod

am Freitag, dem 16. Juli 2021, urn 20:00 Uhr
in der ,,Bornbachhalle" im Ortsteil Laufenselden

Taqesordnung I:

1.1. - Eroffnung und Feststellung der Beschlussfahigkeit;
Genehmigung der Niederschrift yam 21. Mai 2021

1.2. - Bericht des Gemeindevorstandes

1.3. -Anfrage der Fraktion FWH vom 22.06.2021;
- Preiswerter BUrgerstrom fur alle Heidenroder Burgerinnen und Burger -

1.4. - Anfrage der Fraktion FWH vom 22.06.2021;
- Bankverbindungen und Kontostande, Geldanlagen und Bargeldnutzung -

1.5. - Antrag der Fraktion FWH yam 25.05.2021 - Iiegt bereits var;
- Errichtung von Memoriam-Garten auf Heidenroder Friedhöfen -

(HFA 09.06.2021 - TOP 1.2.)
(GV 14.06.2021 - TOP 1.7. - der TOP wurde verschoben I der Antrag liegt vor)
(HFA 07.07.2021 - TOP 1.3.)

1.6. - Antrag der SPD-Fraktion yam 20.06.2021;
- Aussetzung von Nutzungsgebuhren fur ortsansassige Vereine und
Vereinigungen -

(HFA 07.07.2021 - TOP 1.4.)

1.7. - Schlussbericht des Rechnungsprufungsamtes zum Jahresabschluss 2018;
Entlastung des Gemeindevorstandes
(GD 14.06.2021 - TOP 11.2.)
(HFA 07.07.2021 - TOP 1.2.)
Az. 16.1.1 .12.5 Jahresabschlussbericht 2018 Entlastung

1.8. - Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Bebauungsplan ,,Auf der Gewann II', Dickschied
Entwurf des Bebauungsplanes, Stand 15.06.2021
Artenschutzuntersuchung mit Planungsempfehlung, Stand 18.06.2021,
Wertung der Anregung aus der fruhzeitigen Beteiligung der Trager öffentlicher
Belange und der Offentlichkeit, Stand 15.06.2021
hier: Beschlussfassung Parallelverfahren, Anhorung Trager öffentlicher

Belange und offentliche Auslegung
(GD 28.06.2021 - TOP 1.7.)
(BA 07.07.202 1 - TOP 1.2.)
Az.: 09.1 Dick-Gewann-Parallelverf



1.9. - Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Bebauungsplan mit paralleler Flachennutzungsplananderung für den Bereich
,,WiesenstraRe West", Langschied
Entwurfdes Bebauungsplanes Stand 06.2021, Wertung derAnregungen aus
der fruhzeitigen Beteiligung der Trager öffentlicher Belange und der Offent-
Hchkeit, Stand 17.06.2021
hier: Beschlussfassung Paraflelverfahren, Anhorung der Trager offentlicher

Belange und offentliche Auslegung
(GD 28.06.2021 - TOP 1.8.)
(BA 07.07.2021 - TOP 1.3.)
Az.: 09.1 Lang-Wiesenstr-Parallelverf

.10. -Allgemeines Grundvermogen;
Ankauf von GrundstUcken in der Gemarkung Nauroth, Flur 5, FlurstUck 38,
Groe 3.930 m2, und Flur 5, FlurstUck 39, GrO(le 7.756 m2, Lage ,,Unter dem
Klopp"
(GD 31.05.2021 - TOP 1.5.)
(HFA 07.07.2021 - TOP 1.5.)
Az.: 10.0.12 Grundstuck Fuchs Nauroth

Taqesordnunq IV:

Versch iedenes



FREIE
a-

I1VAHLER FreieAn den Heidenrod
Fraktionsvorsitzender

Vorsitzenden der Gemeindevertretu ng Herr Michael Baureis

21 HeidenrodHerrn Holzhausen 653
Postgasse 1

22. Juni 2021/h'! IRathausstr. 9

65321 Heidenrod

t' 1 a 072021 T I,
22.06.2021

Anfrage

Preiswerter Bürgerstrom für alle Heidenroder Bürgerinnen und Burger

Sehr geehrter Herr Holzhausen,

die FWH bittet die Verwaltung, folgende Fragen im Rahmen der nächsten GV-Sitzung zu
beantworten.

1. Sind aVe rechtlichen Hindernisse ausgeräumt und uberwunden, urn den vor Ort durch den
Windpark an der B 260 erzeugten Strom preisgünstig den Heidenroder Burgerinneri und
Burger anzubieten?

2. Wenn die Frage 1 bejaht werden soilte, bitten wir anzugeben, wann eine Umsetzung geplant
ist?

3. Werwird derAnbieterdes Burgerstromssein?
4. Wer kann den preiswerten Bürgerstrom beziehen?
5. Wie wird der Preis des BQrgerstroms ausgestaltet sein?
6. Wie lange sind die vertraglichen Laufzeiten?

Wir bitten urn schriftliche Beantwortung und bedanken uns bei der Verwaltung für die Bearbeitung.

Mit freundlichen GrüIen

Michael Baureis
Fraktionsvorsitzender cler FWH



FREIE
I1fAHLER

An den Heidenrod

Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Fraktionsvorsitzender
Herr Michael Baureis

Herrn Holzhausen
Postgasse 1

65321 Heidenrod

Rathausstr. 9 22. Juni 2O21
65321 Heidenrod

fly

Anfrage

'1 6 U71 21121 T(li 1. 4

Bankverbindungen und Kontostände, Geldanlagen und Bargeldnutzung

Sehr geehrter Herr Holzhausen,

22.06.202 1

die FWH bittet die Verwaltung, folgende Fragen im Rahmen der nächsten GV-Sitzung zu

beantworten.

1. Mit welchen Banken unterhält die Gemeinde eine Geschaftsbeziehung?
2. Welche Konten werden bei den einzelnen Banken unterhalten?
3. Wie lauten die Kontenstände am 31.03.2021?
4. Welche vorhandenen Konten werden online gefuhrt?

5. Gibt es Geldanlagen bei einem Bankinstitut?
5.1 Wenn ja, bei weicher Bank?
5.2 in weicher Form?
5.3 in welcher Hohe?

6. Barg&dnutzung
6.1 Nimmt die Gemeinde Bargeldzahlungen der Bürgerinnen und Burger an?
6.2 Welches Volumen in � hat diese Zahlungsart bezogen auf em Jahr?
6.3 Für weiche internen Zwecke nutzt die Gemeinde Bargeld?
6.4 Welches Volumen in � hat die Bargeldnutzung bezogen auf em Jahr?

Wir bitten urn schriftliche Beantwortung und bedanken uns bei der Verwaltung für die Bearbeitung.

Mit freundlichen Grü1en

Michael Baureis
Fraktionsvorsitzender der FWH



FA7.O7,2U211fp L 3 -

(IV '1 U/, 2U21 HP I 5Heidenrod, den 07. Juni 2021
Sachbearbeiter: Manuela Broder
Aktenzeichen: 13.2.7.2021 -Memoriamgarten PrQfbercht

Prüfbericht für den Gemeindevorstand zur Kenntnis

mit Bitte urn Weiterleitung zur Beratung an die Gemeindevertretung
über den Haupt- und Finanzausschuss

Betr.: Memoriamgarten in Heidenrod

Die Gemeindeverwaltung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Produkt
13.01.01 durch den Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.11.2020, sowie den
Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 12.11.2020 und dem Beschluss
des Bauausschusses vom 11.11.2020 mit der Prufung der Umsetzungsmoglichkeit
elnes Memoriamgarten auf den Heidenroder Fried hofen beauftragt, sowie das Pro -

dukt 13.03.01 in der Rubrik Bestattungsformen zu erweitern.
Dies mit folgendem Zusatz:

,,Als weiteres Angebot strebt die Gemeinde Heidenrod an, die Bestattungsform ,,Me-

moriamgarten" analog dem Angebot der Gemeinde Aarbergen anzubieten. Details
sind in den Beratungen zur moglichen Anderung der Friedhofssatzung festzulegen."

Folgend die Ergebnisse zur Bewertung und PrUfung durch die Gemeindevertretung

Auf Nachfrage bel der TreuhandstelJe Hessen -ThUringen GmbH erhielten wir fol-
gende Informationen.

¯ Die Gerneinde ste/It eine geeignete F/ache (nahe Trauerha//e, oder Hauptweg,)
kostenfrei zur VerfUgung. Die FlachengroRe so/Ite der GröRe der An/age ent-
sprechen, bzw. ausreichend Platz zur Etweiterung bieten

¯ Die GrOf3e der An/age richtet sich nach den Bestattungszahlen (Ca. 5-10% der
zu Bestattenden pro Jahr werden erfahrungsgemaR in emer gartnerbetreuten
Grabanlage bestattet, wenn vorhanden. Die An/age sol/te nach Ca. 3-5 Jahren
vol/ belegt sein.

¯ Liegen rnehrere pflegefreie A/ternativangebote auf dem Friedhof kostenmaIig
deutlich unter dem Angebot der Treuhandste/Ie, rechnet es sich nur, wenn die
Nachfrage der BUrger nach pflegefreien, aber schön bepflanzten Grabstätten
hoch 1st, bzw. sich dahin entwickelt.

¯ Die GebUhren (Nutzungsrecht, Abrëumen, etc.) werden wie gewohnt an die
Gerneinde bezahit, es hande/t sich /ediglich urn em zusätzliches Angebot,
dass die Pflege Uber die gesamte Nutzungszeit und em Grabmal ink!. erster
Beschriftung beinha/tet.
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¯ Eine Beteiligung an den Umsetzungskosten oder eine Hilfe durch den Bauhof
(z.B. vorbereitende Arbeiten wie das Abschä!en der Grasnarbe), insbesonde-

re, wenn neue Wege erste/It werden mUssen, 1st gerne etwUnscht.
¯ /nsbesondere in k/einen Gemeinden, in denen der Erfoig nicht vorauszusehen

1st und es evt/. eine IAngere Anlaufphase braucht, 1st em Pflegekostenzu-

schuss für den Gartner von Ca. 500-600 Euro/Jahr sehr wUnschenswert, da
die An/age von Anfang an fertig gesteilt ist und damit auch von Beginn an ge-
pflegt werden muss. Dieser Zuschuss reduziert sich mit jeder Be/egung.

¯ Der Burger sch/ie& einen Treuhandvertrag uber die gesamte Nutzungszeit mit
der Treuhandste/Ie für Dauergrabpflege ab.

¯ Die Treuhandstelle fungiert als Projektleiter und begleitet die P/anung und
Umsetzung.

¯ Es muss em Gartner gefunden werden der die An/age baut, ggf. mit UnterstUt-
zung des Bauhofs und sie nachher auch pflegt, idea/e,weise ist er direkt vor
Ort oder in der NAhe. Mit dem Gartner steht und fAl/t eine so/che An/age. So!!-
te sich kein Gartner finden, der die An/age tatsAch/ich umsetzt und pflegt,
kann em so/ches Projekt nicht umgesetzt werden.

¯ Der GArtner 1st oder wird Vertragsbetrieb der Treuhandstelle und gehort idea/-
e,weise dem Gartenbauverband Hessen an.

¯ Es sind em oder mehrere Steinmetzbetriebe betei/igt und der Kunde e,wirbt
Uber den Vertrag aussch/1e13/ich bel diesem Steinmetz das Grabma/. Die An-

frage, wer sich a/s Steinmetz betei/igen mOchte /auft Uber die Steinmetzinnung
Hessen.

¯ Für den Erfolg 1st es wesent/ich, dass von der Gemeinde und den Bestattern
vor Ort auf die Moglichkeit der Beisetzung in der gartnerbetreuten Grabanlage
hingewiesen wird.

¯ Kommt der Gartner nicht direkt aus der Gemeinde und überhaupt a/s Hi/fe, ist
es sinnvol/, die komplett vorausgefUllten Vertrage (Komp/ettpreis steht schon
fest) mit den interessierten Burgem von Seiten der Gemeinde ,,abzusch/ie-
I3en", das he113t, die Kontaktdaten einzutragen und den Vertrag dann zur Un-
terschrift dem Gartner zukommen zu /assen.

¯ Die Gemeinde schlle& mit der Treuhandstelle eine Vereinbarung ab

Anhand der von der Treuhandstelte angegebenen Daten haben wir beispielhaft für
die Friedhofe Laufenselden und Langschied den Flächenbedarf anhand der Bestat-
tungsfalle aus dem Jahr 2020 berechnet.

Urnenbestattungen 2020
invorhandene inneue

gesamt
Gräber Gräber I

I Laufenselden I 12 7 5

Langschied 2 1 1

Flächenbedarf I Anzahl Urnenplätze

bel 5% bel 10%

0,25 0,5

0,0,5 0,1

Laut weiterer Angabe der lreuhandstelle kann man von einer gartnerbetreuten Anla-
ge erst ab einer Grö1e von 8-10 Urnenstellen sprechen.
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Es besteht zwar auch die Moglichkeit der Anlage eines Kleinstfeldes für 4 Urnen,
hierbei wird es alierdings schwer einen Gartner für die Pfiege zu finden.

Lu kiären bliebe noch, ob der von der Treuhandsteile benannte Gartner auch bereit
ware den Auftrag anzunehmen, soilte em Feld nicht in Laufens&den, wie bei ihm an-

gefragt, sondern auf einem anderen Friedhof mit weiterer Anfahrt für ihn, angelegt
we rden.

Bel der Frage der Wirtschaftlichkeit eines Memoriamgarten auf einem Friedhof steilt
die Treuhandsteiie darauf ab, ob andere pflegefreie Grabformen angeboten werden.
Dadurch reduziert sich die (voraussichtiiche) Nutzungsquote entsprechend.
Auf beiden unserer Beispiele wird die pflegefreie Bestattungsform im Urnenrasen -

grab angeboten. in Laufenselden zudem die pfiegefreie Bestattung in der Urnen -

wand.

Bis das Feld vail belegt ist und sich die Kosten dadurch seibst tragen, muss die Ge-
meinde den Ausgleich erbringen.

//tP3;:/ 2..

Anlaqe:
Mustervertrag der lreuhandstelie
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Vereinbarung

zwischen der

xxx
xxx
xxx
xxx

(nachfolgend ,,Stadt XXX" genannt)

und der

Treuhandstel le für Dauergrabpflege
Hessen -Thuringen GmbH
An der Festeburg 33
60389 Frankfurt am Main

(nachfolgend ,,Treuhandstelle" genannt)

für die Nutzung von Flächen auf den FriedhOfen der Stadt XXX zur Anlage und
Pflege von einer gartnerbetreuten Grabanlage I eines Memoriam-Gartens.

Vorwort

Das Grab 1st der zentrale Ort der Trauer. Genauso wie wir das Grab eines
nahestehenden Menschen für die Bewaltigung des Verlustes brauchen,
genauso brauchen unsere Angehorigen und Freunde unser Grab, urn mit
unserem Tod zu leben. Em mit Blumen bepflanztes Grab 1st em Zeichen der
Liebe und Erinnerung.

lmrner rnehr Menschen entscheiden sich heute für elne Bestattungsart ohne
Grabpflege. Nicht well sie es nicht wollen, sondern vielrnehr, well sie nicht
wissen, wer dieses Grab einmal pflegen wird, welt sie den Hinterbilebenen die
Grabpflege nicht zumuten möchten oder well sie es sich aus Kostengrunden
nicht leisten können.

§ I Gegenstand der Vereinbarung

In Zusammenarbeit mit der Stadt XXX sowie den auf den Friedhöfen in XXX
zugelassenen Friedhofsgartnereien und Steinmetzbetrieben, die auch
Vertragsbetriebe der Treuhandstelle sind, will die Treuhandstelle versuchen,
über em neues Angebot moglichst vielen Menschen die Entscheidung für den
Erwerb einer elgenen Grabstätte zu erleichtern.

Vereinbarung STADT XXX .1. Treuhandstelle



Treuhandstefle
'

Hessen.Thüringen GmbH

Durch eine gesamtheithche Gestaltung der Grabanlage und die regeImaige
sowie einheitliche Pflege der gesamten Grabanlage uber einen
Treuhandvertrag ergeben sich wirtschaffliche Vorteile, die an den
Grabnutzungsberechtigten über em günstiges Komplettangebot
weitergegeben werden.

Hierzu wurden in der Friedhofsordnung der Stadt XXX die besonderen
Gestaltungsvorschriften dahingehend erganzt, dass Grabstätten in einer
besonders ausgewiesenen Fläche des Friedhofs, einem Grabfeld mit
zusätzlichen Gestaltungs- u nd Pflegevorsch riften, n ur mit g Ieichzeitigem
Abschluss eines Treuhandvertrages zur Dauergrabpflege unter Mitwirkung der
Treuhandstelle für die Dauer der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechts
abgegeben werden. Die Grabpflege wird von der beauftragten
Friedhofsgartnerei entspreche nd den Leistu ngen des Pflegevertrages
durchgefuhrt. Em von der Treuhandstefle beauftragter Steinmetz setzt das
Grabmal nach Ma1gabe des Treuhandvertrages.

Gemeinsames Ziel 1st es hierbei, preiswerte Beisetzungsarten in elnem
harmonisch gestalteten Grabfeld mit Einzel- undi oder
Gemeinschaftsgrabstatten den Bürgern der Stadt X)O( anzubieten.

§ 2 Umfang der Vereinbarung

Zur Realisierung des Angebots stefit die Stadt XXX in Absprache mit der
Treuhandstelle geeignete Flächen (eventuell unterteilt in Teilflachen) auf den
Friedhöfen der Stadt XXX in einem Grabfeld mit zusatzlichen Gestaltungs-
und Pflegevorschriften im Rahmen einer Dienstteistungskonzession kostenlos
zur Verfugung. Die Flächen mUssen so beschaffen sein, dass sie sich für die
Errichtung einer gartnerbetreuten Grabanlage / eines Memoriam-Gartens
eignen und moglichst die Option zur Erweiterung bei entsprechender
Nachfrage besteht.

2. Die Stadt XXX verpflichtet sich, em Grab innerhaib des Graberfeldes nur dann
an Verfugungs- oder Nutzungsberechtigte zu vergeben, wenn diese
gleichzeitig einen Grabpflegevertrag unter Mitwirkung der Treuhandstetle für
Dauergrabpflege Hessen-Thüringen GmbH, Frankfurt, abschIie1en.

3. Die Treuhandstelle bereitet in Zusammenarbeit mit semen Vertragsbetrieben
das Gräberf&d ganz oder teilweise für die Benutzung vor. Die vorbereitete
Fläche wird je nach Nachfrage und in Rücksprache erweitert.

4. Die Treuhandstelle verpflichtet sich, mit den Verfügungs- und
Nutzungsberechtigten, die em Grab in der Gärtnerbetreuten Grabanlage / im
Memoriam-Garten erwerben wollen, einen Dauergrabpflege-Treuhandvertrag
für die Dauer der Ruhezeit bzw. des Nutzungsrechts zu schlieRen.

Vereinbarung STADT XXX .1. TreuhandsteUe



Treuhandstelle
k fur iJwergrabpfiege

HessenThüringea GmbH 'r'1

5. Die Treuhandstelle wählt unter den Vertragsbetrieben einen geeigneten
Betrieb für die Pflege der Gärtnerbetreuten Grabanlage I des Memoriam -

Gartens und die Grabpflege aus. Es kOnnen nur soiche Vertragsbetriebe der
Treuhandstelle ausgewahit werden, die gema1 der gultigen Friedhofsordnung
der Stadt XXX eine Zulassung für gewerbliche Arbeiten erhalten haben.

6. Die Treuhandstelle bzw. die beauftragten Vertragsbetriebe sind berechtigt, die
bei der GrUn- und Rahmenpflege entstehenden Grünabfälte kostenfrei auf
dem Friedhof zu entsorgen und notwendiges Gie1wasser zur Pflege und zum
Erhalt der Anlage kostenfrei zu entnehmen.

7. Die Verkehrssicherungspflicht für die oben genannten Fächen obliegt
weiterhin der Stadt XXX als Trager der Einrichtung Friedhof.

8. Die Stadt XXX verpflichtet sich das Projekt, insbesondere die Vergabe der
Grabstätten zu unterstützen und wird bei Beratungsgesprachen mit
Angehorigen aufdiese besondere Bestattungsmoglichkeit hinweisen.

§ 3 Abwicklung

Der oder die Angehorige/n der verstorbenen Person erwerben bei der Stadt
XXX (Friedhofsverwaltung) em Nutzungsrecht für eine Urnenreihen- oder
Urnenwahlgrabstatte bzw. Erdgrabstatte innerhaib einer der Treuhandstelle
nach § 2 zur Verfugung gesteilten Fiäche in einem Grabfeld mit zusätzlichen
Gestaltungs- und Pfiegevorschriften nach MaEgabe der Friedhofsordnung der
Stadt XXX uber die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen
(Friedhofssatzung) sowie der Gebuhrenordnung zur Friedhofsordnung der
Stadt XXX (Friedhofsgebuhrensatzung).

Gleichzeitig schIie1t der oder die Angehorige der verstorbenen Person einen
Treuhandvertrag mit der Treuhandstelie nach MaRgabe der § 4 und 5. Die
Treuhandstelte erfullt die Pflichten aus dem Treuhandvertrag durch die auf
den Friedhöfen in XXX zugetassenen Friedhofsgartnereien (=
Vertragsbetriebe der Treuhandstelle).

Der Erwerb eines Nutzungsrechtes für eine Grabstätte auf den nach § 2 zur
Verfugung gesteilten Flächen ist nur in Verbindung mit dem Abschluss eines
Treuhandvertrages moglich.

Nach Ablauf der Ruhezeit/des Nutzungsrechtes werden die Grabstätten
erneut belegt werden.

Vereinbarung STADT XXX .1. Treuhandstelle



TreuhaadsteHe
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Hessen-ThUringen GmbH

§ 4 Leistungen und Gestaltung

Die nachfolgend aufgefuhrten Lieferungen und Leistungen werden von der
beauftragten Friedhofsgartnerei/en und desir benannten Steinmetzbetriebe/s
gema1 dem geschlossenen Treuhandvertrag unter Mitwirkung der
Treuhandstelle für die Dauer der Ruhefrist (= Laufzeit des Treuhandvertrages)
erbracht.

Die Treuhandstefle und ihre Vertragsbetriebe werden dafür Sorge tragen, dass
die Grabanlagen so gestaltet und gepflegt werden, dass sie der Würde des
Friedhofs entsprechen.
Die Treuhandstelle hat die zur Verfugung gesteilte Fläche durch ihre
Vertragsbetriebe auf ihre Kosten zu unterhalten und instand zu setzen. Die
Stadt XXX gewahrt dem Vertragsbetrieb der Treuhandstelle einen
Pflegekostenzuschuss von xxx,00 � inki. MwSt. pro Jahr, solange keine
Bestattung erfolgt ist (Anlaufphase). Bei einer Belegung mit elner Urne/im
Urnengrab wird der Betrag urn ja xx,00 �, bei einer Sargbestattung/im Erdgrab
urn je xx,00 � gekurzt.

Die Belegung erfolgt bei Reihengrabstatten der Reihe nach, d. h. der Platz
kann nicht frel ausgewahlt werden.
Bei Wahlgrabstatten kann der Platz frei ausgewahit werden.

Die gartnerische Pflegeleistung umfasst die Pflege der Rahmenbepflanzung
der Gesamtanlage (z. Bsp. Stauden und Kleingeho!ze), eine Neuanlage der
unmittelbaren Grabanlage nach Bestattung und die Pfiege der unmittelbaren
Grabanlage inklusive X Erneuerung(en) der Grabanlage nach jeweils ca. )(X

Jahren. Die genannten Lieferungen und Leistungen sind als Mindestangebot
zu verstehen.

Die Gestaltung der Gesamtanlage, sowie die Lage der Grabstätten und der
Rahmenbepflanzung ist dem Entwurfsplan zu entnehmen. Em Belegungsp!an
wird ersteilt und abgestimmt.

Die Vorschriften der Friedhofsordnung der Stadt X)(X über die Benutzung der
FriedhOfe und Ihrer Einrichtungen (Friedhofssatzung) sind zu beachten.

Zur Vermeidung von Schäden an der Gesamtbepflanzung erfolgt die Ablage
des Erdaushubes nicht direkt auf den Beisetzungsflachen. rn Falle der
Missachtung hat die Treuhandstelle bzw. der Vertragsbetrieb Anspruch auf
Wiederherstellung der Grabbepflanzung bzw. finanziellen Ersatz gegenuber
der Stadt XXX.

Vereinbarung STADT XXX .1. Treuhandstefle 4
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§5

4.1. Gestaltung der Grabanlage und Grabstätten

Die gartnerbetreute Grabanlage wird fur die Dauer der Ruhezeit von )(X

Jahren durchgehend mit verschiedenen Bodendeckern, Stauden und/oder
Gräsern und/oder Kleingeholzen bepflanzt.

Auf den Grabstätten befinden sich kleine Blumenbeete oder innerhaib der
Anlage gemeinschaftliche Wechselbepflanzungsbeete, die jahreszeitlich
(Fruhjahr, Sommer, Herbst) mit Saisonpflanzen (z. Bsp. Viola, Begonien,
Heide) bepflanzt werden.

Bepflanzungswunsche sind bei Urnenreihengrabstatten nicht moglich, bei
Urnenwahi- und Erdgrabstatten sind diese in Ausnahmen mOglich, wenn dies
mit dem Gestaltungskonzept korrespondiert.

4.2. Gestaltung der Grabmale

Die Grabmale sind mog!ichst aus europaischen Materialien und in Naturfarben
gehalten. In der jeweiligen Grundform 1st die Bearbeitung naturbelassen bzw.
handwerklich bearbeitet. Die Abmaae der Grabmale ergeberi sich aus den
Grabstattengro1en, unter Beachtung der Vorgaben der Friedhofsordnung.

Formen und Ausgestaltung der Grabmale je Grabart werden in der
Planungsphase abgesprochen und festgelegt.

Die Grabnutzungsberechtigen können, nach Absprache, individuelle Grabmale
aufstellen lassen, wenn dies mit dem Gestaltungskonzept korrespondiert.

4.3. Gestaltung eines Memoriam -Gartens

Bei einem Memoriam-Garten sind zusätzlich die ,,Richtlinien für einen
Memoriam-Garten" zu beachten. (s. Anlage)

Laufzeit

Diese Vereinbarung tritt ab dem xx.xx.xxxx in Kraft und läuft auf unbestimmte
Zeit.

Vereinbarung STADT XXX .1. lreuhandstelle



E Treuhandstefle
für Dauergrabpflege
Hessen-Thürngen SmbH

§ 6 KUndigung

Die Vereinbarung kann mit
wichtigem Grund schriftJic
insbesondere dann vor,
versto1en wird.

¯;'Iii11
%J. ..c,nrnilr,t±u.x.-,nrJr-r.

einer Frist von elnem Jahr zum Jahresende aus
gekundigt werden. Em wichtiger Grund iiegt

wen n wiederholt gegen vertragliche Pflichten

Bei einer Vertragsbeendigung bleibt das Vertragsverhaltnis der Treuhandstelle
mit den Verfugungs- oder Nutzungsberechtigten unberührt. Die TreuhandstelIe
ist berechtigt und verpflichtet, die sich aus den Treuhandvertragen
ergebenden Verpflichtungen zu erfu lien.

Bei elner Vertragsbeendigung vereinbaren die Vertragspartner schon jetzt,
dass die Stadt XXX die nachweislichen Investitionskosten (Planungs- und
Baukosten) für die Erstellung des Gräberfeldes der Treuhandstelle
zurückerstattet. Vom Erstattungsbetrag sind bereits erhaltener anteilige
Investitionsumlagen an VerfUgungs- bzw. Nutzungsberechtigten (je nach
Belegung und Grabart in Höhe von xy � I Grabstefle) über bereits
abgeschlossene und eingezahlte Dauergrabpflege-Treuhandvertrage
abzuziehen.

§ 7 Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Die Vertragspartner verpflichten sich zu einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit. Soilte sich eine vertragIiche Regelung für einen
Vertragspartner als unangemessen nachteitig erweisen, werden die
Vertragspartner bemuht sein, im Wege von Nachverhandlungen elnen
angemessenen lnteressenausgleich zu erzielen.

§ 8 Konkurrenzverbot

Der Trager verpflichtet sich, weder in eigener Verantwortung noch in der
Kooperation mit Dritten Vorhaben zu verfoigen, die mit dem vorliegenden
Projekt mittelbar oder unmittelbar in Konkurrenz treten.

§ 9 Schriftformerfordernis
Anderungen und Erganzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu Ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.

Vereinbarung STADT XXX .1. Treuhandstelle



Treuhandstefle
für Eauergrabpflege
Hessen-Thüringen GmbH

§ 10 Salvatorische Klausel

DAU

Soilten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder
werden oder sofite sich elne Regetungslucke herausstellen, so wird hierdurch
die GUitigkeit der ubrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berQhrt.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Falle der Unwirksamkeit einer
Bestimmung eine wirksame Regelung zu treffen, die dem Gewoilten moglichst
nahe kommt.

Datum

Unterschrift Stadt XXX Unterschrift Treuhandstelle

Verenibarung STADT XXX .1. Treuhandstelle



Beschluss des Gemeindevorstandes
vom 14. Juni 2021 - XII 4/2021

Ausschnitte verteilt an:

GV ifA 7. 07 2021 TIF 1. 3 -

'V I . 07. 2021 TIP L 5

TOP 11.4. - Vorbereitung der Sitzung der Gemeindevertretung am 18. Juni 2021;
- Zu TOP 1.7. - Memoriamgarten in Heidenrod -

Der Gemeindevorstand nimmt den Prufbericht vom 07. Juni 2021 zur Kenntnis und
empfiehlt der Gemeindevertretung einstimmig die Errichtung elnes Memoriam Gartens
nicht welter zu verfolgen.

Die Ubereinstimmung der auszugsweisen Wiedergabe mit dem Wortlaut der
Niederschrift wird beglaubigt.

Held r d 24. Juni 2021

(D içfn bach)
BUrkibrmeister



SPD Fraktion
SPD Fraktion in der Gemeindevertretung Heidenrod

Domäne 8, 65321 Heidenrod

An den

Posieingang
2 L Juni 2U21f Heidenrod, 20. Juni 2021

Vorsitzenden der Gemeindevertretung Heiden rod
Herrn Reiner Holzhausen

6 U7. 2U2'1 TIP 1. 665321 Heidenrod

Sehr geehrter Herr Holzhausen,
7, 07. 2021 hF 1. 4 -

wir bitten Sie, nachfoigenden Antrag auf die Tagesordnung der nachsten Sitzung der
Gemeindevertretung zu nehmen.

Antrag
Die Gemeindevertretung beschIie1t:
Die Erhebung von Nutzungsgebuhren für gemeindliche Einrichtungen wird für den
Zeitraum bis zum 31.12.2022 fur die zum Zeitpunkt dieses Beschiusses bestehenden,
ortsansassigen Vereine und Vereinigungen ausgesetzt.

BegrUndung
Die seit nunmehr 15 Monaten anhaltenden, pandemiebedingten Einschrankungen haben
zum Teil erheblich in die Aktivitäten der ortsansassigen Vereine eingegriffen.
Damit wurde nicht nur das Vereinsleben wesentlich eingeschrankt, sondern sle mussten
auch auf diverse, zum Tell traditionefle und etablierte Veranstaitungen und dam it auf
finanzieiie Einnahmen verzichten.
Die Vereine sind Trager von Sport, Kuitur und Dreh- und Angelpunkt für das koilektive
Miteinander in unseren dörfiichen Gemeinschaften und leisten einen wesentlichen und
wichtigen Beitrag.
Die kostenfrele Uberiassung der gemeindlichen Einrichtungen soil dazu beitragen, die
Vereinskassen nicht noch zusätziich zu belasten und einen Anreiz schaffen, nach der
Corona-Zeit wieder mehr Leben und Gemeinschaft in unsere Dorfer zu bringen.

Finanzierung
Zur Finanzierung des Einnahmeausfalis kann einerseits auf die pandemiebedingten
Einsparungen bei Veranstaitungen der Gemeinde (z.B.: Seniorenveranstaitungen) und
andererseits auf die Corona-Hilfen des Landes zurUckgegriffen werden.

Benno Bach
Fraktionsvorsitzender
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HFA 7. 07. 2021 T L 2
Heidenrod, den 18.05.2021

a 0721321 TIP I. 7 '.
Sachbearbeiter: Herr Janzen -

Aktenzeichen: 16.1.1 12.5 Jahresabschlussbericht 2016 Entlastung

Vorlage für die Gemeindevertretung über den
Haupt- und Finanzausschuss

Betr.: Schtussbericht des RechnungsprUfungsamtes zum Jahresabschluss
2018 I Entlastung des Gemeindevorstandes

I. Beschlussvorschlaq:

1. Die Gemeindevertretung erteilt dem Gemeindevorstand gemal!. 114 HGO für das
Haushaltsjahr 2018 Entlastung.

2. Der geprUfte Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Heidenrod sowie der Schiuss-
bericht des Rechnungsprüfungsamtes zum Jahresabschluss 2018 werden in der
vorgelegten Form beschlossen.

II. BeqründunglSachverhalt:

Gesetzliche Grundlagen:

Die Gemeinde hat gema1 § 112 HGO Abs.1 für den Schiuss eines jeden Haushalts-
jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er 1st nach den Grundsätzen ordnungs-
gema1er Buchführung aufzustellen und muss kiar und übersichtlich sein. Er hat
sämtliche Vermogensgegenstande, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Er-
trage, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts Anderes bestimmt ist. Der Jahresab-
schiuss hat die tatsachliche Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde dar-
zustellen.

§ 112 HGO Abs.2: Der Jahresabschluss besteht aus:

der Vermogensrechnung (Bilanz)

der Ergebnisrechnung und

der Finanzrechnung

§ 112 HGO Abs.3: Der Jahresabschluss 1st durch einen Rechenschaftsbericht zu er-
Iäutern.



§ 112 HGO Abs.4: Der Jahresabsch!uss sind als Anlagen beizufUgen

¯ em Anhang (in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläu -

tern sind),

Ubersichten Ober das Anlagevermogen,

¯ die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie,

¯ eine Ubersicht Uber die in das folgende Jahr zu ubertragenden Haushaitser-
machtigungen.

AnschlieRend ist der Jahresabschluss nach § 128 HGO durch das RechnungsprU-
fungsamt zu prüfen und das Ergebnis in einem Schlussbericht zusammenzufassen.

Nach Abschluss der PrUfung durch das RechnungsprUfungsamt Iegt der Gemeinde-
vorstand nach § 113 HGO den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rech-
nungsprufungsamts der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung
vor.

Die Gemeindevertretung beschIieIt gemaa § 114 HGO Uber den vom Rechnungs-
prOfungsamt geprUften Jahresabschluss und entscheidet zugleich Ober die Entlas-
tung des Gemeindevorstandes.

Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung oder spricht sie die Entlastung mit
Einschrankungen aus, so hat sie dafUr die GrUnde anzugeben.

Der Beschluss uber den Jahresabschluss sowie die Entlastung ist Offenthch bekannt
zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der Jahresabschluss mit dem
Rechenschaftsbericht an sieben Tagen Offentlich auszulegen; in der Bekanntma-
chung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Der Beschluss 1st mit dem Schlussbericht
des Rechnungsprufungsamts unverzuglich der Aufsichtsbehorde vorzulegen.

An merku n g:

Die Unterlagen für die PrUfung 2019 wurden voHstandig eingereicht und die Prüfung
beauftragt. 2020 befindet sich derzeit in Bearbeitung.

Der derzeitige Sachstand steilt sich wie folgt dar:

2007: Testiert (EB) 2014: Testiert
2008: Testiert 2015: Testiert
2009: Testiert 2016: Testiert
2010: Testiert 2017: Testiert
2011: Testiert 2018: Testiert
2012: Testiert 2019: in PrUfung
2013: Testiert 2020: in Vorbereitung



3

Ill. Finanzielle Auswirkunqen:

Fur die Prufung der Jahresrechnung 2018 werden Mittel in Höhe von rd. 9.000,00 �
benotigt.

IV. FrUhere BeschlUsse:

GD 13.01 .2020 TOP 11.4. ,,Aufstel!ung des Jahresabschlusses für das
Rechnungsjahr 2018 gema1 § 112, Abs, 9 HGO',

HFA23.01.2020 TOP 1.3. ,,Aufstellung des Jahresabschlusses für das
Rechnungsjahr 2018 gema1 § 112, Abs, 9 HGO',

GV 31.01.2020 TOP 1.6. ,,Aufstellung des Jahresabschlusses fur das
Rechnungsjahr 2018 gemaR § 112, Abs, 9 HGO"

GD 31 .05.2021 TOP Entlastungsbeschluss des Gemeindevorstandes

HFA 10.06.2021 TOP Empfehlung Entlastungsbeschluss des Gemeinde-
vorstandes

9(Die bach)
Bür rmeister

Anlaqe(n):

,4Janzen)
/ Amtmann

Bilanz zum 3112.2018 -kompletterVorgang- (auf der Homepage rn Gçemienbereich)
Schlussbericht Prufung Jahresabschluss 2018 (RPA Taunusstein) V
Schlussbericht Prufung Jahresabschluss 2018 Anlage (RPA Taunusstein) /



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018
Nr. Bezeichnung Ergebnis 31.12.2018 Ergebnis 31.12.2017

_____

2 3 4

Aktiva
1. Anlagevermogen 87.428.268,19 87.630.236,13
1.1 immaterielle Vermogensgegenstaride 437.130,79 189.085,87
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 17.360,50 10.923,11
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 419.770,29 178.162,76
1.2 Sachanlagen 81.379.982,09 81.836.429,92
1.2.1 Grundstücke, grundstucksgleiche Rechte 8.958.99191 9.054.225,57
1 .2.2 Bauten einschltefIich Bauten auf fremdern GrundatUcken 10.326,194,50 9.746.480,34
1.2.3 Sachanlagen rn Gerneingebrauch, lnfrastrukturverrnagen 59.973.025,64 61.194.55813
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 130.009,15 123.693,87
1 .2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und GeschaItsausstatturtg 1.352.384,09 1.068.303,82
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen rn Bau 639.376,80 649.168,19
1.3 Finanzanlagevermogen 5.611.155,31 5.604.720,34
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehrnen 0,00 0,00
1.3.3 Beteiligungen 5.511.768,93 5.511.768,93
1.3.4 Ausleihungeri an Unternehmen, mit denen em Beteiligungsverhaltnis besteht 0,00 0,00
1 .3.5 Wertpapiere des Anlageverrnogens 95.866,38 85.901,41
1 .3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 3.520,00 7.050,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 0,00 0,00

2. Umlaufvermogen 3.490.453,06 2.009.490,58

2.1 Vorräte einschlieIlich Roh-, Kilts. & Betriebsstofte 0,00 0,00

2.2 Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 0,00 0,00

2.3 Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande 2.901.978,67 1.761.762,73
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, ZuschQssen, Transferleistungen, 1.779.150,88 649.125,12

Investitionszuweisungen und -zuschOssen und lnvestitionsbeitragen
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 558 449,20 248.775,10
2.3.3 Forderungen aus Lielerungen und Leistungen 478.487,92 415.626,16
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit 3.365,38 0,00

denen em Beteligungsverhaltnis besteht, Sonderverrnogen und Beteiligungen

2.3.5 Sonstige Verrnogensgegenstande 82.525,29 448.236,35

d) Wertpapiere des Umlaulvermogens 0,00 0,00

2.4 FlUssige Mittel 588.474,39 247.727,85

3 Rechnungsabg renzungsposten 222.796,50 241.772,21

4 Nicht durch Elgenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Summe Aktiva 91.141.517,75 89.881.498,92



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 3112.2018
Nr. Bezeichnung Ergebnis 31.12.2018 Ergebnis 31.12.2017

5 6 7 8

Passiva
Elgenkapital 46.831.357,33 40.591.960,631.

1.1 Nettoposition 41.337.916,35 38.236.850,10

1.2 RUcklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 5.493.440,98 0,00
1.2.1 Rucklagen aus UberschUssen des ordentlichen Ergebnisses 2.477.045,74 0,00
1.2.2 ROcklagen aus Uberschüssen des au1erordentlichen Ergebnisses 3.016.395,24 0,00
1 .2.3 SonderrUcklagen 0,00 0,00
1.2.4 Stiftungskapital 0,00 0,00
1.3 Ergebnisverwendung 0,00 2355.110,53
1.3.1 Ergebnisvortrag 0,00 2.355.110,53
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 -298.933,75
1.3.1.2 AuSerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 2.654.044,28
1.3.2 JahresUbersohuss / Jahresfehlbetrag 0,00 0,00
1.3.2.1 Ordentlicher JahresUberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 0,00
1.3.2.2 Aullerordentlicher JahresUberschuss I Jahresfehlbetrag 0,00 0,00
2. Sonderposten 12.233.635,59 12.576.848,75

2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen 12.137.886,47 12.576.848,75
und lnvestitionsbeitragen

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 9.342.055,12 9.582.859,93
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-Sffentlichen Bereich 671 .789,64 612.840,79
2.1 .3 Investitionsbeitrage 2.124.041,71 2.381 .148,03
2.2 Sonderposten lUr den Gebührenausgleich 95.749,12 0,00
2.3 Sonderposten fur Umlagen nach § 37, Abs.3 FAG 0,00 0,00
2.4 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00

3. RUckstellungen 6.057.728,04 6.267.376,08
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpulzchtungen 4.340.915,00 4.185.556,64
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhaltnisse 976.600,00 1.300.500,00
3.3 RUckstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien 0,00 0,00
3.4 RUckstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen 740.213,04 781.319,44

4. Verbind Iichkeiten 25.127.840,44 29.620.841,55

4.1 Anleihen 0,00 0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 20.630.958,96 21.381.591,30
4.2.1 Verbiridflchkeiten gegenOber Kreditinstituten 18.294.527,22 18.760.780,59

davon mit eirier Restlaufzeit bis zu elnem Jahr 0,00 0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenOber öffentlichen Kreditgebern 2.324.369,79 2.607.000,57

davon mit einer Restlaulzeit bis zu einem Jahr 0,00 0,00
4.2.3 SonstigeVerbindlichkeiten aus Krediten 12.061,95 13.810,14

davon mit elner Restlaufzeit bis zu elnem Jahr 0,00 0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditatssicherung 0,00 7.210.000,00

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschaften 0,00 0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen/ZuschUssen TransIer-leistungen 23.570,00 2.582,95
und Investitioriszuweisungen, - zuschüssen sowie -beitragen

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 749.695,57 635.775,03

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 185.941,52 207.196,40

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen 0,00 0,00
Unternehmen, mit denen em Beteiligungsverhaltnis besteht, und
Sondervermogen

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 3.537.674,39 183.695,87

5. Rechnungsabgrenzunpsposten 890.956,35 824.471,91

Summe Passiva 91.141.517,75 89.881.498,92



Sitzung der Gemeindevertretung am 16. Juli 2021

STOP 1.7..

Schlussbericht zum Jahresabschluss 2018

Die Anlagen:

Bericht über die Prufung des iahresabschlusses der
Gemeinde Heidenrod zum 31. Dezember 2018

Anlage zum Schlussbericht 2018

sind sepa rat im Gremienbereich gespeichert



¯111!
Heidenrod, den
Sachbea rbeiter:
Aktenzeichen:

22. Juni 2021
Herr Zindel / Str
09.1 Dick-Gewann-Parallelverf.

Vorlaqe für die Gemeindevertretunq

ii

Betr.: Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Bebauungsplan ,,Auf der Gewann II",
Entwurfdes Bebauungsplanes, Stand 15.06.2021,
Artenschutzuntersuchung mit Planungsempfehlung, Stand 18.06.2021,
Wertung der Anregung aus der fruhzeitigen Beteiligung der Trager öffentli-
cher Belange und der Offentlichkeit, Stand 15.06.2021
hier: Beschlussfassung Parallelverfahren,

Anhorung Trager öffentlicher Belange und öffentliche Auslegung

I. Beschlussvorschlaq:

1.) Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass in den beigefUgten Unterla-
gen alle substantiellen Anregungen aus der fruhzeitigen Behordenbeteitigung
nach § 4 BauGB und der BUrgerbeteiligung nach § 3 Abs. I BauGB berUcksich-
tigt wurden, so dass die offentliche Auslegung paraPlel zur Beteifgung der Behör-

den durchgefUhrtwerden kann.

2.) Der vorliegende Planentwurf des Bebauungsplanes ,,Auf der Gewann II" Heiden -

rod -Dickschied, Stand 21 .06.2021, mit Planzeichnung, BegrUndung, textlichen
Festsetzungen, Umweltbericht und Artenschutzuntersuchung mit Planungsemp-
fehiungen, das als separates Dokument dem Entwurf des Bebauungsplanes bei-
gefugt ist, wird zur Kenntnis genommen.

Mit dem Bebauungsplan werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen
zur Errichtung einer bewirtschafteten Wanderhütte geschaffen.

3.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, auf Grundlage dieses Entwurfes unter
Berucksichtigung der Beratungsergebnisse und der noch durchzuführenden Be -

ratungen im Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft, die Beteili-
gung der hager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 und die öffentliche Ausle-
gung gem. § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB durchzufUhren.

4.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, aus den eingegangenen Stellungnahmen
im Rahmen der BUrgerbeteiligung, der Beteiligung der Trager Offentlicher Belan-
ge und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes eine
Wertung und einen Wertungsvorschlag zu erarbeiten. Der Wertungsvorschlag ist
Uber den Ausschuss für Bauen, Verkehr und Wirtschaft für die weiteren Beratun-
gen der Gemeindevertretung zuzuleiten.



II. BeqrUndunglSachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 29.01 .2021 den Aufstellungsbe-
schiuss für die Erarbeitung eines Bebauungsplanes ,,Auf der Gewann" gefasst. Der
Geltungsbereich umfasst das gemeindeeigene Grundstück in der Gernarkung Dick-

schied, Flur 2, FIst. 3/1 mit einer Grof,e von 7.418 m2, auf dem eine bewirtschaftete
Wanderhütte eingerichtet werden soiL Die gemeindeeigene Fläche ist derzeit dem
Au1enbereich zuzuordnen. Urn die notwendigen bauplanungsrechtiichen Vorausset-
zungen für die Erteilung einer Baugenehmigung zu schaffen, ist es notwendig, dass
seitens der Gemeinde Heidenrod em entsprechender Bebauungsplan zur Realisie -

rung dieses Projektes geschaffen wird.

Die Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, mit dieser Einrichtung das touristische Ange-
bort im Ortsteil Dickschied weiterzuentwickeln mit dem Ziel, eine HUtte mit Gastro-
nomiebetrieb zur Versorgung der Wanderer der Premiurnwanderwege ,,Wispertrails"
zu ermoglichen. Im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist es
notwendig, dass mittels des vorliegenden Bebauungsplanes eine entsprechende
Baufläche für dieses Angebot bereitgestelit wird.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.02.2021 Offentlich bekannt gemacht. Im Zu-
ge einer frUhzeitigen BUrgerteiligung und einer frühzeitigen Beteiligung der wichtigs -

ten Trager Offentlicher Belange wurde die Planung vorgesteilt, urn Hinweise für das
Anforderungsproffl für den zu erarbeitenden Bebauungsplan zu erhalten. Die Stel-
Iungnahme aus der fruhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1
BauGB und der fruhzeitigen Beteiligung der BehOrden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und
Scoping sind alsWertung derAnregungen, Stand 15.06.2021, alsAnlacie beigefugt.

Aus der fruhzeitigen Beteiligung sind keine Feststellungen und Hinweise hervorge-
gangen, die grundsatzlich diese Planungsabsicht in Frage stellen wUrden. Auf Basis
der Stellungnahmen und Anregungen wurde em Entwurf eines Bebauungsplanes
erstelit. Seitens der gemeindlichen Gremien ist nun der Entwurf als finaler Entwurf
festzustellen. Bei der Feststellung des finalen Entwurfs und der danach folgenden
Offenlegung des Planentwurfs werden die Trager Offentlicher Belange aufgefordert,
erneut abschIie1end zum Bebauungsplan Stellung zu nehmen. Gleichzeitig erhalten
auch die Burgerinnen und Burger sowie der Ortsbeirat Gelegenheit zum finalen Ent-
wurf Stellung zu nehmen.

Hinsichtlich der Konzeption wird verwaltungsseitig darauf hingewiesen, dass die
Festsetzungen für das maximale Ma13 des umbauten Raums auf lOx 13 rn, insge-
samt 130 m2 festgesetzt wird, da die Sanitareinrichtungen nun in den Baukörper der
bewirtschafteten Wanderhutte integriert werden soHen.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass der Bebauungsplan festsetzt, dass die WanderhUt-
te als öffentliche Einrichtung an die öffentliche Infrastruktur - Trinkwasser- und Ka -

nalhausanschluss - anzubinden ist. Somit sind die notwendigen erforderlichen Er-

schlieRungsparameter gegeben und im Rahmen elnes bereits beginnenden Bauan-
tragsverfahrens kOnnte die Gemeinde das notwendige Einvernehmen erteilen.
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III. Finanzielle Auswirkunqen:

Ke in e

(
E

An!aqen
1. Wertung derAnregungen, Stand
2. BpI-Entwurf, Stand 21.06.2021
3. Ubersichtsplan
4. Bestandspian
5. Artenschutzuntersuchung

15.06.2021
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Dickschied, Auf der Gewann II

Anlagen 1-5 separat im Gremienbereich gespeichert



Heidenrod, den 22.Juni2021 flA 7 fl7 ')fY)l rtri I ')
Sachbearbeiter: Herr Zindel/Str 1. UI, LUL flJ' h J
Aktenzeichen: 09.1 Lang-Wiesenstr-Parallelf.

Vorlaqe für die Gemeindevertretunci

Betr.: Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Bebauungsplan mit paralleler Flachennutzungsplananderung für den
Bereich ,,WiesenstraRe West", Heidenrod-Langschied
Entwurf des Bebauungsplanes Stand 06.2021, Wertung der Anregungen
aus der fruhzeitigen, Beteiligung der Trager öffentlicher Belange und der
Offentlichkeit, Stand 17.06.2021
hier: Beschtussfassung Parallelverfahren, Anhorung der Trager öffentlicher

Belange und öffentliche Auslegung

I. Beschlussvorschlaq:

1.) Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass in den beigefugten Unterla-
gen alle substantiellen Anregungen aus der frUhzeitigen Behordenbeteiligung
nach § 4 BauGB und der BUrgerbeteiligung nach § 3 Abs. I BauGB berucksich-
tigt wurden, so dass die offentliche Auslegung parallel zur Beteiligung der Behör-

den durchgefuhrt werden kann.

2.) Der vorliegende Bebauungsplanentwurf des Bebauungsplanes ,,Wiesenstra1e
West", Heidenrod-Langschied, Stand 22.06.2021, mit Planzeichnung, BegrOn -

dung, textlichen Festsetzungen und Umweltbericht wird zur Kenntnis genommen.
Mit dem Bebauungsplan werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen
zur städtebaulichen Entwicklung und einer beidseitigen Bebauung der Wiesen -

stral3,e geschaffen.

3.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, auf Grundlage dieses Entwurfes unter
BerUcksichtigung der Beratungsergebnisse und der noch durchzufQhrenden Be-

ratungen im Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft, die Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. I und die öffentliche Ausle-
gung gem. § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 durchzufOhren.

4.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, aus den eingegangenen Stellungnahmen
im Rahmen der Bürgerbeteiligung, der Beteiligung der Trager Offentlicher Belan-
ge und der Offentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes eine
Wertung und einen Wertungsvorschlag zu erarbeiten. Der Wertungsvorschlag ist
uber den Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft für die weiteren
Beratungen dem Gemeindevorstand zuzuleiten.
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II. Beqründunq/Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.06.2020 die Aufstellung eines
Bebauungsp!anes mit Anderung des Flachennutzungsplanes für den Bereich ,,Wie-
senstral3,e West" Heidenrod-Langschied gefasst. Der Geltungsbereich umfasst die
GrundstUcke, die im Bebauungsplan als zukUnftige Wohnbaufläche planerisch dar-
gesteilt sind. Die Anderung des Flachennutzungsplanes wird entsprechend den Pta-
nungen des Bebauungsplanes angepasst und nachrichtlich als Ftachennutzungs-
plananderung dern Bauteitplanverfahren beigefugt.

Die Flächen, die im derzeitigen Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungspla-
nes liegen, sind bauplanungsrechtlich derzeit noch dem AuRenbereich zuzuordnen.
Urn die notwendigen bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbe-
bauung herzustetten, 1st es notwendig, einen qualifizierten Bebauungsplan zu schaf-
fen und den Flachennutzungsptan entsprechend den bauplanungsrechtlichen Vorga -

ben zu ändern.

Die Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes
auch in kielneren Ortsteilen Baugrundstucke für den Eigenbedarf auszuweisen und
die städtebauliche Entwickung welter auszubauen.

Der Aufstellungsbeschluss, den die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am
26.06.2020 gefasst hat, wurde am 09.09.2020 offenttich bekannt gemacht. Eine früh-
zeitige Burgerbeteiligung (vorgezogene BUrgerbeteiligung in Form einer Informati-
onsveranstaltung am 30.09.2020 urn 18.00 Uhr in der Bornbachhatle Laufenselden)
sowie eine fruhzeitighe öffenttiche Austegung (yam 14.09. bis 16.10.2020) wurde von
der Bauverwattung durchgefUhrt. Die schriftliche Beteiligung der Behorden und sons -

tiger Trager Offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde am 22.04.2021
Ubersandt. Im Rahmen der schriftlichen Beteiligung erhielten die Trager öffentlicher
Belange die Konzeptuntertagen in Form des jetzt hier vortiegenden Bebauungsplan-
entwurfes. Die Abgabe der Stellungnahmen wurde vom 28.04.2021 bis 01.06.2021
befristet.

Im Zuge der fruhzeitigen Burgerbeteiligung und der fruhzeitigen Beteiligung der wich-
tigsten Trager öffentticher Belange wurde die Ptanung vorgesteilt, urn Hinweise für
das Anforderungsprofil für den zu erarbeitenden Bebauungsptan zu erhalten. Die
Stetlungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1
BauGB und der frühzeitigen Beteitigung der Behorden gem. § 4 Abs. I BauGB und
des Scopings sind als Wertung derAnregungen, Stand 17.06.2021, ats Anlaqe bei-
gefügt.

Aus der frühzeitigen Beteitigung sind keine Feststellungen und Hinweise hervorge-
gangen, die grundsatzlich diese Planungsabsicht in Frage stetlen. Auf Basis der Stel-
Iungnahmen und Anregungen wurde em Entwurf eines Bebauungsplanes ersteltt,
Uber den nun seitens der Gemeindevertretung em Feststetlungsbeschtuss zu fassen
ist, damit im Rahmen eines Paralletverfahrens die Offenttiche Auslegung und die An -

horung der Trager öffentlicher Belange durchgeführt werden kann. im Rahmen die-

ser Verfahrensschritte erhalten die Bürgerinnen und Burger sowie der Ortsbeirat er-
neut Gelegenheit zum finalen Bebauungsplanentwurf Stetlung zu nehmen.
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Hinsichtlich der Konzeption wird verwaltungsseitig darauf hingewiesen, dass sich die
Festsetzungen für eine Bebauung an dem bisherigen Bestand der Gebäude in der
Wiesenstra1e orientieren. Im Bereich des FlurstUckes 29/1 wurde eine Baumreihe
als Cäsur festgesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde zwischenzeitiich
diese Flächen erwerben konnte, wird im Zuge des weiteren Verfahrens die Baumas-
ke dahingehend korrigiert, dass das Baufenster volistandig Uber alle bebaubaren
GrundstUcksteile erweitert wird.

Mit dem Bebauungsplan werden die baupanungsrechtIichen Voraussetzungen für
eine Wohnbebauung geschaffen. Die Festsetzungen orientieren sich an den bisheri-
gen Festsetzungen der Bebauungsplane im Bereich Wiesenstraae und wurden durch
den Umweltbericht vertiefend erganzt.

Hinsichtlich der Offentlichen Infrastruktur ist festzustellen, dass die öffentliche Er-
schlieRungsanlage WiesenstraRe volistandig ausgebaut 1st, die notwendigen Versor-
gungsleitungen bereits vorhanden sind und die WiesenstraRe als ErschlieRungs- und
AnbaustraRe für die neu entstehenden Grundstücke zu bewerten ist. Durch eine
beidseitige Bebauung werden Synergieeffekte generiert, die einen weiteren Ausbau
von ErschIiefungsanIagen nicht notig macht und faktisch elne weitere Flachenver-
siegelung für den Straaenbau unterbleibt.

III. Finanzielle Auswirkunqen:

Ke i ne.

E

Anlaqe
Wertung derAnregungen, Stand 17.06.2021
Bebauungsplanentwurf Stand Juni 2021
Ubersichtsplan / Festsetzungen I Umweltbericht
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Langschied, WiesenstraRe West
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GY 16. 07, 2021 TOP I. 1 0
Heidenrod, den 17.Juni2021 fA 7, 1J7, 2021 TOP 1. 5
Sachbearbeiter: Herr Zindel I Str
Aktenzeichen: 10.0.12 Grundstuck Fuchs Nauroth

Vorlaqe für die Gemeindevertretunq

Betr.: Aligemeines Grundvermögen; Ankauf von GrundstUcke in der Gemarkung
Nauroth, Flur 5, Flurstück 38, GröRe 3.930 m2 und Flur 5, Flurstück 39,
GröRe 7.756 m2, Lage ,,Unter dem Klopp"

I. Beschlussvorschlaq:

1.) Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass der EigentUmer Herr JUrgen
Fuchs, Kronberger Stra1e 59 in 65510 ldstein, der Gemeinde die Iandwirtschaft-
lichen Grundstücke in der Gemarkung Nauroth, Flur 5, FlurstUck 38, Grö1.e 3.930
m2 und Flur 5, Flurstuck 39, GröRe 7.756 m2, Lage ,,Unter dem Klopp", zum An -

kauf angeboten hat.

2.) Die Gemeinde Heidenrod hat Interesse am Erwerb der Grundstucke und bietet
einen Ankaufspreis von pauschal 13.000,00 � an. Im Falle einer Wertsteigerung
des GrundstUckes durch Bauleitplanungen wird eine Nachzahlungspflicht für die
Dauer von 10 Jahren nach Vertragsabschluss (Preisgleitklausel) vereinbart. Der
Gemeindevorstand wird beauftragt, dass notwendige zum Ankauf des GrundstU-
ckes zu veranlassen.

3.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, das Notwendige zum Ankauf der Grund
stucke zu veranlassen.

II. Beqrundung/Sachverhalt:

Der EigentUmer der vorgenannten Grundstücke, Herr JUrgen Fuchs, hatte bereits
Mitte 2020 der Gemeinde die beiden o.g. GrundstUcke zum Ankauf angeboten. Die
damaligen Preisvorstellungen des EigentOmers lagen bei pauschal 20.000,00 � für
die Gesamtfläche der beiden Grundstucke. Diese betragt insgesamt 11.686 m2. Der
Gemeindevorstand wurde in seiner Sitzung am 26.10.2020 Uber das Angebot des
Eigentumers informiert. Im Rahmen der Beratungen hat der Gemeindevorstand dem
Eigentumer em neues Ankaufsangebot unterbreitet, indem der Gemeindevorstand
vorbehaltlich der Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien, einen Ankaufspreis
von 1,00 �1 m2 angeboten hat.



Herr Fuchs war der damalige Angebotspreis zu gering. Im Rahmen einer erneuten
Verhandlung am 27.05.2021 erklärte Herr Fuchs, dass er bereit sei die beiden
GrundstUcke zum Pauschalpreis von 13.000,00 � zuzUglich einer Preisgleitklausel,
befristet auf 10 Jahre, an die Gemeinde zu veräu1ern. Im Rahmen der Preisgleit-
klausel soil sichergestelit werden, dass seitens der Gemeinde Heinden rod eine
Nachzahlungspflicht besteht, falls die beiden GrundstUcke in em zukunftiges Bauleit-
planverfahren integriert werden.

Seitens der Gemeinde wurde grundsatzliches interesse am Erwerb der Grundstücke
bekundet. Der aktueile Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Flächen und GrUnland
betragt 0,50 �1 m2, der Wert für Ackerland 0,60 �1 m2. Bel den vorgenannten Fiächen
handelt es sich urn GrUnland. tc a't &CZ V'"' W

tdfr'cC1 (PLU P',', P1.trhi,S& O'i

Deryff1andefte'iaufs eis in HOhe von I ,QO0'00 � eotsptchtem Preis von
� pro Qciadratthe er u d liegt jpI(Ober

Gemarkrfig Nauroth fur G LIfd festgesetzt ist. ci

Ill. Finanzielle Auswirkunqen:

Im Falle eines Ankaufs der GrundstUcke werden Haushaltsmittel in HOhe von rund
16.000,00 � für Kaufpreis, Steuern und GebUhren benotigt. Haushaltsmittel stehen
im Produkt 13.01 .01 zurVerfOgung.
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Anlage: Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte
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